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307. Übereinkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Union der

Sozialistischen Sowjetrepubliken über die vereinfachte Regelung der Ein- und
Ausreise sowie des vorübergehenden Aufenthaltes der Besatzungsmitglieder von
Flugzeugen österreichischer und sowjetischer Fluggesellschaften

308. Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland über die Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung und über die
gegenseitige Anerkennung der Gleichwertigkeit von beruflichen Prüfungszeugnissen
samt Anlage
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309. Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Republik Österreich und der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft zur Anpassung des Abkommens vom 20. September 1977
im Rahmen von Artikel XXVIII des GATT über bestimmte Käsesorten
(NR: GP XVII RV 1075 AB 1178 S. 129. BR: AB 3812 S. 525.)

310. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik über die Errichtung und Tätigkeit eines Österreichischen Kulturinstitutes
in Prag und eines Kultur- und Informationszentrums der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik in Wien
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306. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
22. Mai 1990 betreffend den Geltungsbereich
des Europäischen Übereinkommens über die

Adoption von Kindern

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Portugal am 23. April 1990 seine
Ratifikationsurkunde zum Europäischen Überein-
kommen über die Adoption von Kindern (BGBl.
Nr. 314/1980, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 225/1984) hinterlegt. Das
Übereinkommen tritt für Portugal gemäß seinem
Art. 21 Abs. 3 mit 24. Juli 1990 in Kraft.

Portugal hat anläßlich der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde folgende Vorbehalte erklärt
bzw. Erklärung abgegeben:

— daß es das gemäß Art. 5 Abs. 4 vorgeschrie-
bene Zeitausmaß für die Zustimmung der
Mutter als nicht anwendbar erachtet,

— daß es sich an die Bestimmungen des Art. 10
Abs. 5 als nicht gebunden betrachtet,

— daß in Ausübung des in Art. 24 vorgesehenen
Rechts die Bestimmungen gemäß Art. 10
Abs. 1 und 2 sich ausschließlich auf Volladop-
tion (adopcäo plena) beziehen sollen.

Vranitzky

307. Übereinkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die vereinfachte Regelung der Ein- und Ausreise
sowie des vorübergehenden Aufenthaltes der Besatzungsmitglieder von Flugzeugen österreichi-

scher und sowjetischer Fluggesellschaften

(Übersetzung)

MINISTERIUM FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGEN-
HEITEN
DER UNION DER SOZIALISTISCHEN SOWJETRE-
PUBLIKEN

Nr. KU-581

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken

16 222



2566 133. Stück — Ausgegeben am 19. Juni 1990 — Nr. 307

entbietet der Österreichischen Botschaft seine
Hochachtung und beehrt sich vorzuschlagen, für
Besatzungsmitglieder von Flugzeugen sowjetischer
und österreichischer Fluggesellschaften auf den
vertraglich vereinbarten Fluglinien, die derzeit
zwischen der UdSSR und der Republik Österreich
bestehen bzw. in Zukunft noch eröffnet werden
könnten, sowie auf Charter- und Sonderflügen auf
der Basis der Gegenseitigkeit eine vereinfachte
Regelung der Ein- und Ausreise sowie des
vorübergehenden Aufenthalts in folgender Art zu
treffen:

1. Besatzungsmitgliedern von Flugzeugen sowje-
tischer und österreichischer Fluggesellschaften
werden bei Flügen auf den vertraglich vereinbarten
Fluglinien, die derzeit zwischen der UdSSR und der
Republik Österreich bestehen bzw. in Zukunft noch
eröffnet werden könnten, sowie bei Charter- und
Sonderflügen zu Flughäfen, die für den internatio-
nalen Flugverkehr geöffnet sind, die Ein- und
Ausreise sowie der vorübergehende Aufenthalt auf
sowjetischem und österreichischem Staatsgebiet
ohne Reisepässe und Sichtvermerke unter der
Bedingung erlaubt, daß sie in der allgemeinen
Erklärung für den betreffenden Flug aufscheinen
und gültige Ausweise für Besatzungsmitglieder mit
sich führen. Die Ausweise für Besatzungsmitglieder
haben den Anforderungen des Annex 9
(Punkt 3.23) des Abkommens über die Internatio-
nale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944*) zu
entsprechen.

2. Landen Flugzeuge auf einem Ausweichflugha-
fen, so entscheiden die zuständigen Organe
darüber, ob Besatzungsmitglieder das Gebiet des
Flughafens verlassen können. Angemessene Erleich-
terungen für den Aufenthalt und die Unterbringung
der Besatzungsmitglieder sind zu gewähren.

3. Im Falle der Zustimmung zu diesem Vorschlag
werden diese Note und die Antwortnote der
Österreichischen Botschaft als Übereinkommen
zwischen der Regierung der Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken und der Österreichischen
Bundesregierung über die vereinfachte Regelung
der Ein- und Ausreise sowie des vorübergehenden
Aufenthalts der Besatzungsmitglieder von Flugzeu-
gen sowjetischer und österreichischer Fluggesell-
schaften betrachtet werden, welches mit dem ersten
Tag des dritten Monats nach Durchführung des
Notenwechsels in Kraft tritt und mit Wirkung von
sechs Monaten ab Notifikation auf diplomatischem
Wege gekündigt werden kann.

Gleichzeitig tritt das sowjetisch-österreichische
Abkommen über visafreie Flüge der Besatzungsmit-
glieder der „Aeroflot" und der „AUA" vom
31. Oktober 1986 **) außer Kraft.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 97/1949
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 665/1986
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Das Ministerium benützt diese Gelegenheit, der
Botschaft die Versicherung seiner ausgezeichneten
Hochachtung zu erneuern.

Moskau, 4. April 1990

L.S.

Österreichische Botschaft
Moskau

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
MOSKAU

Nr. 6.8.6/12/90

Die österreichische Botschaft entbietet dem
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der
UdSSR den Ausdruck ihrer besonderen Hochach-
tung und beehrt sich, den Empfang der Note des
Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der
UdSSR Nr. KU-581 vom 4. April 1990 zu
bestätigen, welche folgenden Wortlaut hat:

„Das Ministerium (es folgt der weitere Text
der Übersetzung der sowjetischen Eröffnungsnote)

zu erneuern."

Die Österreichische Botschaft beehrt sich, dem
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der
UdSSR mitzuteilen, daß die Österreichische Bun-
desregierung mit den vorstehenden Vorschlägen
einverstanden ist und sohin die Note des Ministeri-
ums für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR

Nr. KU-581 vom 4. April 1990 und diese
Antwortnote dazu ein Abkommen zwischen den
beiden Vertragsstaaten in dieser Angelegenheit
bilden, welches mit dem ersten Tag des dritten
Monats nach Durchführung des Notenwechsels in
Kraft tritt.

Die Österreichische Botschaft benützt diese
Gelegenheit, dem Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten der UdSSR die Versicherung ihrer
ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

Moskau, am 12. April 1990

L. S.

An das
Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten der UdSSR
Konsularabteilung

Moskau

Das Übereinkommen tritt gemäß seinem Punkt 3 mit 1. Juli 1990 in Kraft.

Vranitzky

308.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages, dessen Artikel 5 Absatz 2 verfassungsändernd ist,
samt Anlage, wird genehmigt.

Abkommen zwischen der Regierung der
Republik Österreich und der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland über die Zusam-
menarbeit in der beruflichen Bildung und über
die gegenseitige Anerkennung der Gleichwer-

tigkeit von beruflichen Prüfungszeugnissen

Die Regierung der Republik Österreich

und

die Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land -

im Geiste der freundschaftlichen Beziehungen,

in der Absicht, den Absolventen beruflicher
Bildungsgänge die Berufsausübung und das berufli-

che Fortkommen im jeweils anderen Staat zu
erleichtern,

im Bewußtsein der im Bereich der beruflichen
Bildung bestehenden Gemeinsamkeiten —

sind wie folgt übereingekommen:

ARTIKEL 1

Begriffsbestimmungen

In diesem Abkommen bedeutet
a) der Ausdruck „Prüfungszeugnis" den Nach-

weis, daß durch eine erfolgreich abgelegte
Prüfung, deren Anforderungen in Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften des Bundes
oder der Länder beider Seiten geregelt sind,
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ein beruflicher Bildungsgang abgeschlossen
worden ist;

b) der Ausdruck „Gleichwertigkeit" das Vorlie-
gen von gleichwertigen Prüfungsanforderun-
gen;

c) der Ausdruck „Gleichstellung/Gleichhal-
tung" die innerstaatliche Anerkennung der
Gleichwertigkeit von Prüfungszeugnissen.

ARTIKEL 2

Allgemeine Zusammenarbeit

Die Vertragsparteien werden der Entwicklung
und Erweiterung ihrer Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der beruflichen Bildung besondere Aufmerk-
samkeit widmen und sich um deren Förderung
bemühen.

Zu diesem Zweck werden sie sich auch für eine
Zusammenarbeit zwischen Institutionen, Organisa-
tionen und Instituten beider Seiten, insbesondere
auch der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, die mit
Fragen der beruflichen Bildung befaßt sind, im
gesamtstaatlichen wie im regionalen Bereich einset-
zen.

ARTIKEL 3

Voraussetzungen der Anerkennung, gegenseitige
Unterrichtung

(1) Die Vertragsparteien werden Prüfungszeug-
nisse gleichstellen/ gleichhalten, wenn

a) auf beiden Seiten die Gleichwertigkeit festge-
stellt worden ist und

b) die Prüfungszeugnisse in die Anlage zu
Artikel 5 aufgenommen sind.

(2) Die Vertragsparteien werden
a) alle zur Beurteilung der Gleichwertigkeit

erforderlichen Informationen und Unterlagen
austauschen und

b) einander alle Änderungen in den Prüfungsan-
forderungen so früh wie möglich mitteilen.

(3) Von der Gleichstellung/Gleichhaltung sind
Prüfungszeugnisse ausgeschlossen, die in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder in
einem Berufsausbildungsverhältnis, das ausdrück-
lich mit dem ausschließlichen Ziel einer späteren
Verwendung als Beamter begründet wird, erworben
wurden.

ARTIKEL 4

Wirkung der Anerkennung

Ein gleichgestelltes/gleichgehaltenes Prüfungs-
zeugnis verleiht der im Prüfungszeugnis angeführ-
ten Person auf der jeweils anderen Seite die Rechte,
die mit dem gleichgestellten/gleichgehaltenen Prü-
fungszeugnis dieser anderen Seite verbunden sind.

ARTIKEL 5

Verzeichnis der als gleichwertig anerkannten
Prüfungszeugnisse

(1) Gleichzustellende/gleichzuhaltende Prü-
fungszeugnisse werden in ein Verzeichnis aufge-
nommen, das diesem Abkommen als Anlage
beigefügt ist.

(2) Das Verzeichnis kann durch Notenwechsel
geändert oder ergänzt werden.

ARTIKEL 6

Expertenkommission

(1) Für die Beratung aller Fragen, die sich aus
diesem Abkommen ergeben, setzen beide Vertrags-
parteien eine Expertenkommission ein. In der
Expertenkommission sollen auf jeder Seite Vertreter
von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
mitwirken. Außerdem können Vertreter der Länder
beider Seiten mitwirken.

(2) Die Expertenkommission tritt zumindest jedes
zweite Jahr, ansonsten auf Wunsch einer der beiden
Vertragsparteien zusammen.

(3) Die Expertenkommission überprüft die
Durchführung dieses Abkommens und empfiehlt
übereinstimmend Änderungen und Ergänzungen
des Verzeichnisses der anerkannten Prüfungszeug-
nisse.

ARTIKEL 7

Unberührte Abkommen

Von diesem Abkommen werden nicht berührt
a) die Europäische Konvention über die Gleich-

wertigkeit der Reifezeugnisse vom 11. De-
zember 1953 *) samt Zusatzprotokoll vom
3. Juni 1964**) und

b) das Abkommen zwischen der Regierung der
Republik Österreich und der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland über die Aner-
kennung von Gleichwertigkeiten im Hoch-
schulbereich samt der dazugehörigen Verein-
barung durch Notenwechsel vom 19. Jänner
1983 ***).

ARTIKEL 8

Berlin-Klausel

Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin,
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland gegenüber der Regierung der Republik
Österreich innerhalb von drei Monaten nach
Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige
Erklärung abgibt.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 44/1957
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 327/1985

***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 368/1983
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ARTIKEL 9

Geltungsdauer, Abkommensänderung

(1) Dieses Abkommen bleibt solange in Kraft, bis
es von einer der beiden Vertragsparteien schriftlich
auf diplomatischem Wege gekündigt wird. Eine
Kündigung wird sechs Monate nach ihrem
Einlangen bei der anderen Vertragspartei wirksam.

(2) Dieses Abkommen kann vorbehaltlich der
Regelung in Artikel 5 Absatz 2 nur durch eine
zwischen den Vertragsparteien zu schließende
Vereinbarung geändert oder ergänzt werden.

ARTIKEL 10

Inkrafttreten

Dieses Abkommen tritt am 1. Tag des dritten
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem

die beiden Vertragsparteien einander mitgeteilt
haben, daß die jeweiligen innerstaatlichen Voraus-
setzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.

Geschehen zu Bonn, am 27. November 1989 in
zwei Urschriften.

Für die Regierung der Republik Österreich:

Bauer

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land:

Lautenschlager

Schaumann

Anlage
zu Art. 5

Verzeichnis der anerkannten Prüfungszeugnisse
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Die für das Inkrafttreten erforderlichen Mitteilungen gemäß Art. 10 des Abkommens wurden am
20. März bzw. 11. April 1990 abgegeben; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 10 mit 1. Juli 1990 in
Kraft.

Vranitzky

309.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Abkommen in Form eines Briefwechsels
zwischen der Republik Österreich und der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur An-
passung des Abkommens vom 20. September
1977 im Rahmen von Artikel XXVIII des

GATT über bestimmte Käsesorten

Note Österreichs

Sehr geehrter Herr

Ich beziehe mich auf das Abkommen zwischen
Österreich und der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft vom 20. September 1977 im Rahmen von
Artikel XXVIII des GATT über bestimmte Käse-
sorten *) und auf den Umstand, daß es erforderlich

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 36/1978

ist aufgrund des Inkrafttretens des Internationalen
Übereinkommens über das Harmonisierte System
zur Bezeichnung und Kodierung der Waren, dieses
Abkommen an den am 1. Jänner 1988 in Österreich
in Kraft getretenen Zolltarif anzupassen.

Hierzu darf ich ihnen folgendes mitteilen:

1. Die im Abkommen vom 20. September 1977
unter Absatz 1 lit. a erwähnten und im
Anhang 1, Abschnitt B enthaltenen österrei-
chischen Zollzugeständnisse wurden anläßlich
der Transponierung der Vertragszollsätze
Österreichs im Rahmen des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens (GATT) bei der
Nummer 0406 des neuen Zolltarifs linear
übergeleitet. Diese gebundenen Zollsätze sind
in der ab 1. Jänner 1988 geltenden Li-
ste XXXII-Österreich, die dem Zweiten Gen-
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fer Protokoll (1987) des GATT angeschlossen
ist, enthalten und zwar bei den Unternum-
mern:

Diese Vertragszollsätze kommen nach wie vor
nur gegen Vorlage einer anerkannten Quali-
täts- und Ursprungsbescheinigung zur Anwen-
dung. Es erscheint daher nicht erforderlich,
eine zusätzliche Vereinbarung zur Anpassung
der seinerzeitigen zolltariflichen Bezeichnun-
gen vorzusehen, da durch die Neufassung der
Liste XXXII-Österreich des GATT die Ver-
tragsrechte der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft für diese Käsesorten voll gewahrt
sind.

2. Anstelle der unter Absatz I, lit. b erwähnten
und im Anhang II des Abkommens vom
20. September 1977 vorgesehenen Regelungen
für bestimmte Käse sind zur Zeit die. im
Abkommen vom 31. Juli 1987 zwischen der
Republik Österreich und der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft getroffenen Verein-
barungen über eine gemeinsame Disziplin
betreffend den gegenseitigen Handel mit
Käse *) anzuwenden. Die Umstellung der in
diesem Abkommen enthaltenen Listen, die auf
die Zolltarife Bezug nehmen, ist im Rahmen
der Änderungen des Freihandelsabkommens
EWG — Österreich und bestimmter anderer
in diesem Zusammenhang zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
der Republik Österreich geschlossener Ab-
kommen, durch den Beschluß Nr. 6/88 des
Gemischten Ausschusses vom 16. Dezember
1988 **) vorgenommen worden.

3. Unterabsatz 1 lit. c des Abkommens vom
20. September 1977 wird infolge der Anpas-
sung an die Nomenklatur des Harmonisierten
Systems und unter Wahrung der gegenüber
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
geltenden Vertragssituation für Käse durch
den folgenden Wortlaut ersetzt:

,,c) Bei der Einfuhr nachfolgender Käse aus
Kuhmilch hergestellt, mit Ursprung in und
Herkunft aus der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft, ausgenommen jene,
die durch die Vereinbarung vom 31. Juli
1987 betreffend eine gemeinsame Diszi-
plin betreffend den gegenseitigen Handel
mit Käse erfaßt sind, wird Österreich

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 563/1987
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 436/1989

unter der Bedingung, daß diese Sendun-
gen von einer anerkannten Qualitäts- und
Ursprungsbescheinigung begleitet sind,
folgende Einfuhrabgabe erheben:

4. Dieser Briefwechsel tritt in Kraft, sobald die
beiden Vertragsparteien einander den
Abschluß der für das Inkrafttreten
erforderlichen Verfahren mitgeteilt haben.
Seine materiellen Bestimmungen werden ab
1. Jänner 1988 angewendet.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihr
Einverständnis mit dem Inhalt dieser Note bestäti-
gen würden.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den
Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Brüssel, 20. September 1989

Für die Regierung der Republik Österreich:

Mag. Josef Mayer e. h.

Note der Gemeinschaft

Sehr geehrter Herr,

Ich beehre mich, Ihnen den Eingang ihres
heutigen Schreibens mit folgendem Wortlaut zu
bestätigen:

„Ich beziehe mich auf das Abkommen zwischen
Österreich und der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft vom 20. September 1977 im Rahmen von
Artikel XXVIII des GATT über bestimmte Käse-
sorten und auf den Umstand, daß es erforderlich ist
aufgrund des Inkrafttretens des Internationalen
Übereinkommens über das Harmonisierte System
zur Bezeichnung und Kodierung der Waren, dieses
Abkommen an den am 1. Jänner 1988 in Österreich
in Kraft getretenen Zolltarif anzupassen.
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Hierzu darf ich ihnen folgendes mitteilen:

1. Die im Abkommen vom 20. September 1977
unter Absatz 1 lit. a erwähnten und im
Anhang 1, Abschnitt B enthaltenen österrei-
chischen Zollzugeständnisse wurden anläßlich
der Transponierung der Vertragszollsätze
Österreichs im Rahmen des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens (GATT) bei der
Nummer 0406 des neuen Zolltarifs linear
übergeleitet. Diese gebundenen Zollsätze sind
in der ab 1. Jänner 1988 geltenden Li-
ste XXXII-Österreich, die dem Zweiten Gen-
fer Protokoll (1987) des GATT angeschlossen
ist, enthalten und zwar bei den Unternum-
mern:

Diese Vertragszollsätze kommen nach wie vor
nur gegen Vorlage einer anerkannten Quali-
täts- und Ursprungsbescheinigung zur Anwen-
dung. Es erscheint daher nicht erforderlich,
eine zusätzliche Vereinbarung zur Anpassung
der seinerzeitigen zolltariflichen Bezeichnun-
gen vorzusehen, da durch die Neufassung der
Liste XXXII-Österreich des GATT die Ver-
tragsrechte der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft für diese Käsesorten voll gewahrt
sind.

2. Anstelle der unter Absatz I, lit. b erwähnten
und im Anhang II des Abkommens vom
20. September 1977 vorgesehenen Regelungen
für bestimmte Käse sind zur Zeit die im
Abkommen vom 31. Juli 1987 zwischen der
Republik Österreich und der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft getroffenen Verein-
barungen über eine gemeinsame Disziplin
betreffend den gegenseitigen Handel mit Käse
anzuwenden. Die Umstellung der in diesem
Abkommen enthaltenen Listen, die auf die
Zolltarife Bezug nehmen, ist im Rahmen der
Änderungen des Freihandelsabkommens
EWG — Österreich und bestimmter anderer
in diesem Zusammenhang zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
der Republik Österreich geschlossener Ab-
kommen, durch den Beschluß Nr. 6/88 des
Gemischten Ausschusses vom 16. Dezember
1988 vorgenommen worden.

3. Unterabsatz 1 lit. c des Abkommens vom
20. September 1977 wird infolge der Anpas-
sung an die Nomenklatur des Harmonisierten
Systems und unter Wahrung der gegenüber
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
geltenden Vertragssituation für Käse durch
den folgenden Wortlaut ersetzt:
,,c) Bei der Einfuhr nachfolgender Käse aus

Kuhmilch hergestellt, mit Ursprung in und
Herkunft aus der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft, ausgenommen jene,
die durch die Vereinbarung vom 31. Juli
1987 betreffend eine gemeinsame Diszi-
plin betreffend den gegenseitigen Handel
mit Käse erfaßt sind, wird Österreich
unter der Bedingung, daß diese Sendun-
gen von einer anerkannten Qualitäts- und
Ursprungsbescheinigung begleitet sind,
folgende Einfuhrabgabe erheben:

4. Dieser Briefwechsel tritt in Kraft, sobald die
beiden Vertragsparteien einander den
Abschluß der für das Inkrafttreten
erforderlichen Verfahren mitgeteilt haben.
Seine materiellen Bestimmungen werden ab
1. Jänner 1988 angewendet.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihr
Einverständnis mit dem Inhalt dieser Note bestäti-
gen würden."

Ich beehre mich, das Einvernehmen der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft zu bestätigen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den
Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Brüssel, 20. September 1989

Im Namen des Rates der Europäischen Gemein-
schaften :

Rolf Möhler e. h.

Die Mitteilungen gemäß Punkt 4 des Abkommens wurden am 18. November 1989 bzw. am 28. März
1990 abgegeben; das Abkommen ist gemäß seinem Punkt 4 mit 29. März 1990 in Kraft getreten.

Vranitzky
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310.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A B K O M M E N

zwischen der Republik Österreich und der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu-
blik über die Errichtung und Tätigkeit eines
Österreichischen Kulturinstitutes in Prag und
eines Kultur- und Informationszentrums der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu-

blik in Wien

Die Republik Österreich und die Tschechoslo-
wakische Sozialistische Republik haben,

im Bestreben, auf der Grundlage der Schlußakte
und anderer einschlägiger Dokumente der Konfe-
renz über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa einen Beitrag zur weiteren Entwicklung der
freundschaftlichen Beziehungen zwischen der
Republik Österreich und der Tschechoslowaki-
schen Sozialistischen Republik sowie zwischen den
Völkern beider Staaten zu leisten,

im Bewußtsein, daß das gegenseitige Kennenler-
nen und die bessere Verständigung zwischen den
Menschen beider Staaten einen wichtigen Beitrag
zur Festigung des Friedens darstellt,

vom Wunsche geleitet, ihre Zusammenarbeit auf
kulturellem, erzieherischem und wissenschaftli-
chem Gebiet zu intensivieren,

vereinbart, dieses Abkommen abzuschließen und
sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

(1) Jede Vertragspartei ist berechtigt, in der
Hauptstadt der anderen Vertragspartei eine Kultur-
einrichtung (Österreichisches Kulturinstitut in
Prag/Kultur- und Informationszentrum der ČSSR
in Wien) zu errichten.

(2) Beide Vertragsparteien werden der Tätigkeit
der Kultureinrichtungen größtmögliche Unterstüt-
zung gewähren.

(3) In Übereinstimmung mit den Bestimmungen
dieses Abkommens können die Kultureinrichtun-
gen ihre Tätigkeit auf dem gesamten Hoheitsgebiet
des Empfangsstaates ausüben.

(4) Die Kultureinrichtungen besitzen Rechtsper-
sönlichkeit.

Artikel 2

Die Kultureinrichtungen können auf dem
Gelände oder im Gebäude der diplomatischen Mis-
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sion des Entsendestaates untergebracht werden. In
diesem Fall hat die Kultureinrichtung über einen
getrennten Eingang zu verfügen. Die Bestimmun-
gen des Wiener Übereinkommens über diplomati-
sche Beziehungen finden auf die Kultureinrichtun-
gen nicht Anwendung.

Artikel 3

Die gesamte Tätigkeit der Kultureinrichtungen
wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
dieses Abkommens und mit den Rechtsvorschriften
des Empfangsstaates ausgeübt.

Artikel 4

(1) Jeder Kultureinrichtung steht ein Direktor
vor, der vom zuständigen Organ des Entsendestaa-
tes ernannt wird, der die gesamte Tätigkeit der
Kultureinrichtung leitet.

(2) Mit den Funktionen des Direktors und seiner
Stellvertreter können auch Mitglieder der diploma-
tischen Mission des Entsendestaates betraut und
entsprechend notifiziert werden. Der Direktor und
seine Stellvertreter müssen die Staatsangehörigkeit
des Entsendestaates besitzen.

(3) Als Verwaltungs- und technisches Personal
können in den Kultureinrichtungen Staatsangehö-
rige des Empfangsstaates und Staatsangehörige des
Entsendestaates, die im Empfangsstaat ständig
ansässig sind, beschäftigt werden. Für die Beschäfti-
gung dieses Personals finden die arbeits- und
sozialrechtlichen sowie alle anderen einschlägigen
Rechtsvorschriften und Verfahren des Empfangs-
staates Anwendung.

(4) Der Direktor jeder Kultureinrichtung und
die beauftragten Mitarbeiter können in Fragen der
Tätigkeit derselben mit den zuständigen zentralen
wie lokalen Behörden, Bildungs- und Wissen-
schaftseinrichtungen sowie kulturellen Einrichtun-
gen in Übereinstimmung mit den in Geltung ste-
henden Rechtsvorschriften des Empfangsstaates
direkt verkehren.

(5) Der Direktor jeder Kultureinrichtung ist
berechtigt, in den laufenden Angelegenheiten, die
den internen Betrieb der Kultureinrichtung betref-
fen (zB Rechnungs- und Personalwesen, Biblio-
thekswesen, Sprachkurse), zu entscheiden.

Artikel 5

(1) Die Tätigkeit der Kultureinrichtung im Emp-
fangsstaat dient der Verbreitung von Informatio-
nen und Kenntnissen über den Entsendestaat im
Interesse des weiteren Ausbaues der freundschaftli-
chen Beziehungen zwischen beiden Staaten und
schließt ein:

a) Informationen über Kultur, Kunst und Wis-
senschaft;
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b) Veranstaltungen von sprach-, kultur-, bil-
dungswissenschaftlichen, sonstigen wissen-
schaftlichen sowie literarischen Vorträgen,
Lesungen und Symposien, von Konzerten,
Theateraufführungen und künstlerischen
Darbietungen sowie von Filmpräsentationen;

c) Durchführung von Ausstellungen in den
Bereichen Kultur, Kunst, Sport und Wissen-
schaft;

d) Durchführung von Sprachkursen mit beson-
derer Berücksichtigung der Kultur- und Lan-
deskunde des Entsendestaates;

e) Einrichtung und Führung von Leseräumen
und Leihbibliotheken in den Räumlichkeiten
der Kultureinrichtungen, die Publikationen
und audiovisuelles Material enthalten, die
sich auf den Entsende- oder den Empfangs-
staat beziehen;

f) Kleinhandel mit Gegenständen kulturellen
Charakters in Übereinstimmung mit Artikel 9
dieses Abkommens.

(2) Insofern für Veranstaltungen (zB Sprach-
kurse, Vorträge, Ausstellungen) in den Räumlich-
keiten der Kultureinrichtungen zur Deckung der
Kosten ein Entgelt eingehoben wird, ist dieses von
Steuern und sonstigen Abgaben befreit.

(3) Die im Absatz 1 dieses Artikels erwähnten
Tätigkeiten erfolgen in den Räumlichkeiten der
Kultureinrichtungen. Die Kultureinrichtungen kön-
nen mit Zustimmung der zuständigen Stellen, die
gegebenenfalls ihre Unterstützung gewähren, kul-
turelle, künstlerische und wissenschaftliche Veran-
staltungen auch außerhalb der Räumlichkeiten der
Kultureinrichtungen veranstalten.

(4) Sofern zwischen den Kultureinrichtungen
und den zuständigen Stellen der Empfangsstaaten
nichts anderes vereinbart wird, erfolgt die Vor-
trags- und künstlerische Tätigkeit der Kulturein-
richtungen nur durch Staatsangehörige des Ent-
sende- oder Empfangsstaates. Dies gilt nicht für
künstlerische Ensembles und Gruppen.

(5) Bezüglich der wissenschaftlichen und wissen-
schaftlich-technischen Zusammenarbeit werden die
Kultureinrichtungen nach Übereinkunft mit den
zuständigen Stellen des Empfangsstaates ihre
Tätigkeit in folgenden Bereichen entfalten:

a) wissenschaftlicher und wissenschaftlich-tech-
nischer Informations- und Publikationsaus-
tausch sowie Austausch von Forschungser-
gebnissen in Übereinstimmung mit einschlägi-
gen innerstaatlichen Vorschriften;

b) Organisation und Durchführung von gemein-
samen Symposien, Konferenzen, Fortbil-
dungskursen und Ausstellungen mit wissen-
schaftlicher und wissenschaftlich-technischer
Thematik in Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Institutionen des Empfangsstaates.
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Artikel 6

(1) Die Direktoren der Kultureinrichtungen wer-
den die zuständigen Stellen des Empfangsstaates im
voraus über die geplanten Veranstaltungen und
Programme und die Materialien, die der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt oder verbreitet wer-
den, informieren.

(2) Die Kultureinrichtungen wirken bei der
Durchführung der von der Gemischten Kommis-
sion gemäß Artikel 23 des Abkommens zwischen
der Republik Österreich und der Tschechoslowaki-
schen Sozialistischen Republik über die Zusam-
menarbeit auf den Gebieten der Kultur, Bildung
und Wissenschaft *) festgelegten Arbeitspro-
gramme mit. Bei den Tagungen dieser Gemischten
Kommission wird auch die Tätigkeit der Kulturein-
richtungen behandelt.

Artikel 7

(1) Der Empfangsstaat erleichtert nach Maßgabe
seiner Rechtsvorschriften dem Entsendestaat den
Erwerb der für dessen Kultureinrichtung in seinem
Hoheitsgebiet benötigten Räumlichkeiten oder hilft
ihm, sich auf andere Weise Räumlichkeiten zu
beschaffen.

(2) Jeder Entsendestaat trägt die Kosten für die
Errichtung und den Betrieb seiner Kultureinrich-
tung.

Artikel 8

(1) Nach Maßgabe seiner geltenden Gesetze und
anderen Rechtsvorschriften gestattet der Emp-
fangsstaat die Einfuhr von Gegenständen für die
Tätigkeit der Kultureinrichtung und ihre Wieder-
ausfuhr und befreit sie von allen Zöllen, Steuern
und ähnlichen Abgaben mit Ausnahme von Gebüh-
ren für Einlagerung, Beförderung und ähnliche
Dienstleistungen.

(2) Vorbehaltlich von Artikel 4 Absatz 3 und
Artikel 9 Absatz 3 sind die Kultureinrichtungen in
Erfüllung der abkommensgemäßen Aufgaben von
der direkten Besteuerung befreit. Für Zwecke der
Umsatzbesteuerung finden alle einschlägigen Abga-
benvorschriften des Empfangsstaates Anwendung.

Artikel 9

(1) Die Kultureinrichtungen dürfen in Überein-
stimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften
des Empfangsstaates eine Kleinhandelstätigkeit mit
Gegenständen kulturellen Charakters, welche die
Kultur der Völker des Entsendestaates auf dem.
Hoheitsgebiet des Empfangsstaates bekannt
machen, durchführen.

(2) Bedingungen, Umfang sowie Art und Weise
der Durchführung dieser Kleinhandelstätigkeit
werden zwischen den Vertragsparteien vereinbart
werden.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 586/1978
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(3) Eine Kleinhandelstätigkeit im Sinne dieses
Artikels unterliegt im Empfangsstaat der vollen
Besteuerung.

Artikel 10

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten
Monats in Kraft, in dem die Vertragsparteien ein-
ander schriftlich auf diplomatischem Wege mitge-
teilt haben, daß die jeweiligen innerstaatlichen Vor-
aussetzungen für dessen Inkrafttreten erfüllt sind.

Artikel 11

Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen. Es kann von jeder Vertragspartei
schriftlich auf diplomatischem Wege gekündigt
werden. Die Kündigung wird sechs Monate nach
Einlangen der Notifikation bei der anderen Ver-
tragspartei wirksam.

Zu Urkund dessen haben die gefertigten Bevoll-
mächtigten das vorliegende Abkommen unterzeich-
net.

Geschehen zu Wien, am 5. Dezember 1988 in
zwei Urschriften, jede in deutscher und tschechi-
scher Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise
authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Dr. Alois Mock m. p.

Für die Tschechoslowakische Sozialistische
Republik:

Dr. Jaromír Johanes m. p.

Die Mitteilungen gemäß Art. 10 wurden am 14. März bzw. 20. April 1990 abgegeben; das Abkom-
men tritt gemäß seinem Art. 10 mit 1. Juli 1990 in Kraft.

Vranitzky
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